
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Unternehmer der ASCURO AG  
§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Verkaufsbedingungen der ASCURO AG, Konstanzerstr. 20, CH-8280 
Kreuzlingen (nachfolgend "ASCURO") gelten ausschließlich und nur 
gegenüber Unternehmern. Unternehmer i. S. dieser Geschäftsbedingungen 
sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige 
Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in 
Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln 
sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend "Kunde"). Entgegenstehende oder 
von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden 
erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen. 
(2) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit 
dem Kunden, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
 (1) Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, 
können wir diese innerhalb von zwei Wochen annehmen. 
(2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungsdaten 
sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich vereinbart wird. Konstruktions- 
und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie sonstige Änderungen 
des Liefergegenstandes bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der 
Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die Veränderung dem 
Kunden zumutbar ist. 
(3) Verträge kommen durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch 
Auftragsdurchführung zustande. 
§ 3 Überlassene Unterlagen 
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden 
überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Kunden 
unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des 
Kunden nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen uns 
unverzüglich zurückzusenden. 
§ 4 Preise und Zahlung 
(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise 
ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils 
gültiger Höhe. Kosten der Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt. 
(2) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig, bzw. auf 
unserem Geschäftspapier und im Internet genannte Konto zu erfolgen. Der 
Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 
(3) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 
Tagen nach Lieferung zu zahlen. Verzugszinsen werden in Höhe von 8 % über 
dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. berechnet. Die Geltendmachung eines 
höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
(4) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene 
Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für 
Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, 
vorbehalten. 
(5) Für Lieferungen und Leistungen an Kunden im Ausland gilt als ausdrücklich 
vereinbart, dass alle Kosten der Rechtsverfolgung durch uns im Falle des 
Zahlungsverzuges des Kunden, sowohl gerichtliche als auch außergerichtliche, 
bis zur Höhe der gesetzlich zulässigen Gebühren, zu Lasten des Kunden 
gehen. 
§ 5 Mindestbestellwert (nicht für gewerbliche Endverbraucher) 
Bei Bestellungen mit einem Nettowarenwert unter 50,– Euro berechnen wir 
eine Bearbeitungsgebühr von 10,– Euro. 
§ 6 Versandgebühren 
Unsere Preise sind grundsätzlich ab Werk angegeben. 
(1) Für Wiederverkäufer (mit Wiederverkaufskonditionen) erfolgt die Lieferung 
innerhalb von Deutschland ab einem Netto-Rechungswert von 500,00 Euro frei 
Haus. Für Lieferungen mit einem Netto-Rechungswert unter 500,00 Euro pro 
Auftrag werden in Deutschland pauschale Versandkosten in Höhe von 10.- 
Euro (plus gesetzlicher Mwst) berechnet. 
(2) Für gewerbliche Endverbraucher (zu regulären Endverbraucherkonditionen 
kaufend) erfolgt die Lieferung innerhalb von Deutschland ab einem 
Rechungswert von 150,00 (inkl. MwSt) frei Haus. Für Lieferungen mit einem 
Rechungswert unter 150,00 Euro (inkl. MwSt) pro Auftrag werden in 
Deutschland pauschale Versandkosten in Höhe von 6,90 Euro (inkl. Mwst) 
berechnet. 
Dies gilt nicht für Artikel mit Sonderversandkosten aufgrund ihrer besonderen 
Gewichte, ihrer Größe oder ihrer Beschaffenheit. In alle Länder außerhalb 
Deutschlands liefern wir ab Werk ohne eine Versandkostenfreigrenze und 
berechnen die Versandgebühren nach unserer Versandkostentabelle, es sei 
denn, in den individuellen Konditionsvereinbarungen sind abweichende 
Regelungen getroffen. Aufwendungen für Sonderversand und Express- und 
ähnliche Lieferungen und anfallende Versandkosten für Sendungen aus 
Reparaturen werden in voller Höhe weiterbelastet. 
§ 7 Rücksendungen 
(1) Vor der Rücksendung von Waren ist es unbedingt erforderlich, eine 
Rücksendenummer zu erfragen. Bei unaufgefordert eingesandten Waren und 
bei durch den Kunden verursachten Fehlbestellungen sowie bei 
Rücksendungen ohne berechtigten Reklamationsgrund behalten wir uns 
ausdrücklich vor, die Rücknahme der Ware zu verweigern und sie unfrei 
zurück zu senden. Ersatzteile und Fertigware können nur innerhalb von 3 
Wochen ab Lieferdatum zurückgenommen werden: Zurückgesandte Ersatzteile 
und Fertigwaren müssen originalverpackt und neuwertig sein. Die Verpackung 
muss mit dem Originalaufkleber versehen sein und sich in einem 
wiederverkaufsfähigen Zustand befinden. Zurückgesandte Ware muss ”frei 
Haus” bei uns in Deutschland angeliefert werden. Sonderanfertigungen sind 
von der Rückgabe ausgeschlossen. Vormontierte und konfigurierte 
Komponenten / Produkte sind von der Rücknahme ausgeschlossen. 
Die Anschrift für Rücksendungen ist unser Lager in Deutschland: ASCURO 
AG, c/o Holenstein, Robert-Gerwing-Str. 10, 87467 Konstanz. 
(2) Für die in Einzelfällen zugesagten Rücknahmen von durch den Kunden 
verursachte Fehlbestellungen, berechnen wir als Nichterfüllungsschaden und 
Wiedereinlagerungsgebühr einen Betrag in Höhe von 10% des Netto-
Rechnungsbetrages, mindestens jedoch 10,- Euro. 
§ 8 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 
Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als 
sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
§ 9 Lieferzeit 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die 
Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

(2) Fälle höherer Gewalt, insbesondere Streik, Aussperrung, Krieg, Rohstoff- 
und Energiemangel, nicht von uns zu vertretende Betriebs- und 
Verkehrsstörungen sowie behindernde hoheitliche Verfügungen suspendieren 
die Vertragsverpflichtungen der Parteien um die Dauer der Störung und im 
Umfang ihrer Wirkung, auch soweit sie die Durchführung des betroffenen 
Geschäfts auf absehbare Zeit unwirtschaftlich machen. Dies gilt auch, wenn 
einer der o.g. Fälle höherer Gewalt bei unseren Lieferanten eintritt und eine 
andere Liefermöglichkeit nicht bzw. nur unter unzumutbaren Bedingungen 
besteht. 
(3) Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen den Zeitraum 
von acht Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des 
betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten. 
(4) Schadensersatzansprüche des Kunden sind in den Fällen höherer Gewalt 
ausgeschlossen. 
(5) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende 
Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder 
einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 
(6) Nimmt der Kunde den Kaufgegenstand nicht fristgemäß ab, sind wir 
berechtigt, ihm eine angemessene Nachfrist zu setzen, nach deren Ablauf 
anderweitig über den Gegenstand zu verfügen und den Kunden mit 
angemessen verlängerter Nachfrist zu beliefern. 
(7) Unberührt davon bleiben unsere Rechte, nach Nachfristsetzung vom 
Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen. 
(8) Im Rahmen einer Schadenersatzforderung können wir 10 % des 
vereinbarten Preises ohne Umsatzsteuer als Entschädigung ohne Nachweis 
fordern, sofern nicht nachweislich kein oder ein wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist. Wir behalten uns vor, bei im Einzelfall ungewöhnlich hohen 
Schäden anstelle der Schadenspauschale den tatsächlichen Schaden geltend 
zu machen. 
(9) Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführten Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen 
einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, 
maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes. 
(10) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden wegen eines 
Lieferverzuges bleiben unberührt. 
§ 10 Gefahrübergang bei Versendung 
(1) Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht mit der 
Absendung an den Kunden, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die 
Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der 
Ware auf den Kunden über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung 
der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 
(2) Liegen keine besonderen Weisungen des Kunden vor, erfolgt die Wahl des 
Transportweges und -mittels durch uns nach bestem Wissen ohne Haftung für 
billigste oder schnellste Verfrachtung. 
§ 11 Eigentumsvorbehalt 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur 
vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies 
gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets 
ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache 
zurückzunehmen, wenn der Kunde sich vertragswidrig verhält. 
(2) Der Kunde ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn 
übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und 
Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- 
und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Kunde diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht 
übergegangen ist, hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen 
Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die 
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu 
erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 
(3) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen 
Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde schon jetzt an uns in 
Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich 
Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache 
ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Kunde bleibt zur 
Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir 
werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 
(4) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunde 
erfolgt stets Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das 
Anwartschaftsrecht des Kunden an der Kaufsache an der umgebildeten Sache 
fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen 
bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den 
Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die 
Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der 
Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer 
Forderungen gegen den Kunden tritt der Kunde auch solche Forderungen an 
uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung 
schon jetzt an. 
(5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Kunden freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr 
als 20 % übersteigt. 
(6) Erfolgt die Zahlung des Kunden nicht mehr vertragsgemäß, so können wir 
unbeschadet unserer sonstigen Rechte vom Vertrag zurücktreten und 
Schadensersatz verlangen. 
§ 12 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress 
(1) Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen 
nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. Der Abnehmer hat jede Lieferung sofort 
nach Empfang sorgfältig und vollständig zu überprüfen. Erkennbare Mängel 
oder Fehlbestände müssen innerhalb von 8 Tagen nach dem Empfang der 
Ware schriftlich gerügt werden. Sonst gilt die Lieferung insoweit als genehmigt. 

Zeigt sich später ein Mangel, der bei der anfänglichen Überprüfung nicht 
erkennbar war, so hat uns der Abnehmer unverzüglich zu unterrichten. Bei 
Erteilung der Mängelrüge hat der Abnehmer den behaupteten Mangel 
detailliert schriftlich zu beschreiben und mitzuteilen, auf welche Weise und 
unter welchen Umständen dieser Fehler eingetreten ist.  
(2) Ein Mangel liegt nicht vor bei Fehlern, die durch Beschädigung, falschen 
Anschluss oder falsche Bedienung durch den Kunden verursacht werden, bei 
Schäden durch höhere Gewalt (z.B. Blitzschlag), bei Fehlern infolge von 
Überbeanspruchung mechanischer oder elektromechanischer Teile durch nicht 
bestimmungsgemäßen Gebrauch oder durch Verschmutzung oder 
außergewöhnliche, mechanische, chemische oder atmosphärische Einflüsse 
sowie Verwendung ungeeigneter Kraftstoffe oder Schmieröle. 
(3) Gewährleistungsansprüche bestehen nicht, wenn Reparaturarbeiten oder 
Veränderungen von anderer Seite als uns oder dem Lieferanten vorgenommen 
worden sind, es sei denn, der Kunde weist nach, dass dies nicht ursächlich für 
den Eintritt des Mangels war. 
(4) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der 
von uns gelieferten Ware bei unserem Kunden. Liefern wir ausdrücklich 
gebrauchte Güter, so ist die Gewährleistung gänzlich ausgeschlossen. 
Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 
Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB 
(Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen 
zwingend vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere 
Zustimmung einzuholen. 
(5) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel 
aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden 
wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl 
nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur 
Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche 
bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. 
(6) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde – unbeschadet etwaiger 
Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung 
mindern. 
(7) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von 
der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die 
nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, 
übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, falschem Ein- oder 
Anbau / Montage, ungeeigneter Umgebung / Räumlichkeit oder aufgrund 
besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind. Werden vom Kunden oder Dritten unsachgemäß 
Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für 
diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 
(8) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, 
weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die 
Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung 
entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
(9) Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur insoweit, als der 
Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden 
Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den 
Umfang des Rückgriffsanspruches des Kunden gegen den Lieferer gilt ferner 
Absatz 6 entsprechend. 
§ 13 Haftung 
(1) Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 
(2) Die Haftung für durch einfache Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig 
verursachte Schäden ist auf den typischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
(3) Für einfache Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht und bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 
(4) Unberührt bleibt die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
(5) Schadensersatzansprüche des Kunden - unabhängig aufgrund welcher 
Rechtsgrundlage sie geltend gemacht werden - verjähren nach einem Jahr ab 
Lieferung der Ware. Wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im 
Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei 
Verlust des Lebens des Kunden, gilt dies nicht. 
(6) Konstruktive Veränderungen unserer Artikel durch den Kunden oder einen 
von ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn sie allen 
sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechen und zuvor durch unsere 
Geschäftsleitung schriftlich genehmigt wurden. Um dies zu leisten ist uns auf 
Anfordern ein verändertes Modell des Artikels nebst Konstruktionszeichnung 
zur Verfügung zu stellen. Werden durch den Kunden an den von uns 
gelieferten Produkten andere Veränderungen, wie etwa an der Ausstattung, 
Zusammenstellung oder der Verpackung ohne unser schriftliches 
Einverständnis vorgenommen, oder werden die von uns angebrachten 
Warnungen über Gefahren verändert oder entfernt ist ebenfalls das 
schriftliches Einverständnis unserer Geschäftsleitung einzuholen. Werden 
konstruktive Veränderungen und / oder andere Veränderungen der 
geschilderten oder anderer Art ohne das schriftliches Einverständnis unserer 
Geschäftsleitung vorgenommen und entstehen Dritten aufgrund der 
Veränderungen Schäden, für die wir im Außenverhältnis einzustehen haben, 
so ist der Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von sämtlichen 
Ansprüchen des Dritten freizustellen. 
§ 14 Verwendung personenbezogener Daten 
Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Kunden im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen zu speichern und unternehmensintern zu 
verarbeiten. 
§ 15 Sonstiges 
(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien 
unterliegen im übrigen dem Recht der Schweiz unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG). 
(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten 
aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz in CH-Kreuzlingen, sofern sich aus 
der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Erfüllungsort für sämtliche 
Vertragsverpflichtungen ist der Sitz unserer Gesellschaft. Wir behalten uns 
jedoch vor, den Abnehmer auch an seinem Sitz zu verklagen. 
(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 
(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder 
werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen 
hiervon unberührt. 
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